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Titel: 
Primarstufe 
Promotionsverfahren / Repetitionen / Überspringen 

Ressort: 
Schülerinnenbelange 
 

Verteiler:      
- SP-Mitglieder 
- Schulleitung 
- Schulhäuser 
- Homepage 

 
 
 
Zeitlicher Ablauf 
   
   
Massnahme Zeitpunkt 
   
1. Benachrichtigung der Eltern durch den Lehrer über die 

gefährdete Promotion 
Besprechung Fachteam, Erörterung und Einleitung 
allfälliger Massnahmen 
 

1. Semester, spätestens 
nach dem Januarzeugnis 

2. Antrag Lehrperson an Schulleitung mit Formular 
Promotionsantrag 

Februar / März 

   
3. Entscheid Schulleitung März 
   
4. Ergibt sich keine Einigung, werden die Akten der 

Schulpflege übergeben 
April 

   
5. Anhörung der Eltern durch die Schulpflege April / Mai 
   
6. Entscheid an die Eltern mit Rechtsmittelbelehrung Mai / Juni 
   
   
Weiterer Verlauf im Falle der provisorischen Promot ion 
 
1. Die Bewährungszeit dauert in der Regel bis Ende 

November 
August bis November 

   
2. Bericht der Lehrperson an die Schulleitung Ende November 
   
3. Kommt eine Einigung zwischen Schulleitung, 

Lehrperson und Eltern zustande, erfolgt die definitive 
Aufnahme oder Repetition 

 

   
4. Erfolgt keine Einigung, entscheidet die Schulpflege Dezember 
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Überspringen einer Klasse 
   
Das Überspringen einer Klasse ist sowohl während als auch auf Ende des Schuljahres 
möglich. In Ausnahmefällen kann mehrmals übersprungen werden. Das Überspringen 
von unteren Klassen ist vorzuziehen. 
 
Die Schulleitung entscheidet aufgrund folgender Unterlagen: 
- Gesuch der Eltern 
- Bericht des Lehrers (analog einem Antrag auf Repetition)  
- Die Schulleitung kann eine schulpsychologische Abklärung veranlassen. 
-  
Beim Überspringen der 1. Kl . zusätzlich: 
- Bericht der Kindergartenlehrperson 
- Bericht der Zweitklasslehrerin (nach mind. zweiwöchiger Hospitation) 
- Promotion in die 2. Kl. erfolgt provisorisch mit einer Bewährungszeit 
 



\\Server\data (d)\Schule Word\Reglemente ab August 2008\30-08-1 Promotionsverfahren-Repetitionen.doc  15.04.10 

JA 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ablaufschema 

 

JA 

NEIN / Unsicherheiten 

Brief an Eltern durch die Schulverwaltung 
mit Rechtsmittelbelehrung 

Entscheid durch die Schulpflege 

Schriftlicher Antrag an Schulleitung 
durch Lehrperson und/oder Eltern 
Februar/März 
 
Anschliessend Entscheid durch  
Schulleitung im März 

Weitere Gespräche /  
Abklärungen  
evtl. SPD mit einbeziehen 

NEIN 

Elternbenachrichtigung einer evtl. 
Repetition bis spätestens nach dem 
Januarzeugnis 

Anhörung der Eltern durch die 
Schulpflege 


